An das
Landesgericht für Strafsachen Graz 
Conrad-von-Hötzendorf Str 41 8010 Graz

Betriff: Rechtssache Hv 24/10m - 30 und 4 Hv 49/lOf-1

Antrag auf Aufhebung der Urteile 5 Hv 24/10m - 30 und 4 Hv 49/lOf-1

Sehr geehrte Damen und Herren, hohes Gericht!

Aus den Unterlagen der Verfahren gegen Frau Barbara Seebald kann ich beim besten Willen kein schuldhaftes Verhalten Frau Seebalds herauslesen. 

Und § 4 des Grundgesetzes besagt:

„Ohne Schuld keine Strafe“

Ich muss feststellen, dass die These, AIDS werde von HIV verursacht und sei nur mit  dem Zellgift AZT zu bekämpfen, offensichtlich nur mehr mit Gerichtsurteilen aufrechterhalten werden kann.

Es wird zwar behauptet, der Beweis wäre erbracht, jedoch wurde dieser Beweis offensichtlich niemals vorgelegt oder gar überprüft.

Außerdem muss ich feststellen, dass Frau Seebald nach § 302, Amtsmissbrauch, verurteilt wurde. Frau Seebald kann kein Amt missbrauchen, da sie Hausfrau und Mutter ist.

Ferner ist es ihr gutes Recht, sich an die Öffentlichkeit zu wenden! Schließlich hat ihr  Ehemann Leonhard Seebald wegen der Kindesentführung und anderer schwerwiegender Verstöße gegen die Menschenrechte Folterbeschwerde eingelegt und wurde 2 Wochen später tot aufgefunden, wobei sich die Angaben über die Todesursache widersprechen.
Keine richterliche Verfügung kann Frau Seebald das Recht nehmen, in so einem Fall Schutz bei der österreichischen Bevölkerung gegen diese Behördenwillkür zu suchen.
Ferner möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Kindesentführung und der achtlose Umgang mit der Beweisfrage bereits das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in die Justiz untergräbt und Rechtsunsicherheit erzeugt. 

Ich beantrage weiters, die gegenständigen Verfahren 4 Hv 49/lOf-1 und 5 Hv 24/10m -  30 dem Verwaltungs,- und Verfassungsgerichtshof in A - 1010 Wien, Judenplatz 11, - zwecks Überprüfung der Verfahrensabwicklung und Beurteilung der Rechtsentscheidung vorzulegen, da der Verdacht besteht, erforderliche Beweiswürdigungen von Eingaben der Beschuldigten Barbara Seebald unterlassen zu haben.
Ferner beantrage ich, dass Frau Barbara Seebald das Sorgerecht über ihre 4 Kinder, das ihr als Mutter zusteht, unverzüglich zurückerhält
